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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.08.1996

Norm

SchUG §13

SchUG §13a

Rechtssatz

Damit eine Veranstaltung zu einer schulbezogenen Veranstaltung wird, bedarf es einer diesbezüglichen Erklärung

durch Erlassung einer Verordnung. Durch die Erklärung einer Veranstaltung zu einer schulbezogenen erfolgt deren

Durchführung in Vollziehung des Schulunterrichtsgesetzes. Dabei sind schulbezogene Veranstaltungen in gleicher

Weise zu beaufsichtigen wie zum Beispiel Schulveranstaltungen.
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